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XIV. Gesetzgebungsperiode 
. DER BUNDESMINISTER 

FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl. 10.oo1/9-Parl/76 Wien, am 29. April 1976 

An die 
Pa~larnentsdirektion 

Parlament 
1017 W ie n 

233/A8 

1916 -05- 0 6 
zu 2ß·1-/J 

Die schriftliche parlamentarische l\nfrage Nr. 207/J-NR/1976 

vom 5. März 1976, die die Abgeordneten Dr. BUSEK und 

Genossen an mich richteten, beehre ich mich zu beantworten 

wie folgt: 

Zu 1 und 4: 

Ähnlich wie auch im Bereich der Mitgliedstaaten der Euro­

päischenGemeinschaften \'lerden die Forschungs- und 

Forschungsförderungsausgaben des Bundes seit 1967 im Wege 

der BudgetanSätze des Bundes erfaßt (ein ähnliches System 

wurde im Einvernehmen zwischen Bund und Ländern für die· 

Bundesländer erstellt) •. Dabei wurden zwischen den ~Unisterien 

die forschungswirksamen Ansätze und Schätzwerte für die 

Forschungsintensität komplexer Ansätze erarbeitet .D.ie 

Erfassung erfolgt im Rahmen der jährlichen Vorbereitung 

des Bundesfinanzgesetzes und ist im Amtsbehelf zum jeweiligen 

Bundesfinanzgesetz als Tabelle T ausgewiesen. Um einen 

Uberblick über die Verteilung der Bundesmittel auf Sektoren 

zu geben, wurde eine Zuordnung dieser Ansätze seit 1967 

auf einzelne Gruppen nämlich Hochschul- undhochschulver 

wandte Forschung, staatliche Forschung., gewerbliche Forschung 

und internationale Kooper3tion versucht. Die Zuordnung 

erfolgte in der ~';eise, daß die jeweiligen Ansätze diesen 
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Gruppen iugeordnet und so agglomeriert werden. Ober die 

Zuordnung zu den einzelnen Bereichen insbesondere zum 

Bereich Hochschul- und hochschulverwandte Forschung 

informiert das beiliegende Zuordnungsverzeichnis. 

Es ist klar! daß es sich dabei um Orientierungswerte handelt; 

die jedoch eine rasche und jährliche information des 

Nationalrates ermöglichen. Detailaussagen können nur durch 

umfassende Erhebungen 'Nie sie zuletzt das Statistische 

Zentralamt für 1970 durchgeführt und nunmehr für 1975 

durchführen wird erfolgen. 

Der Bereich Hochschul- und hochschulverwandte Forschung 

enthält neben den uTh~ittelba=en Ansätzen des Hochschul­

budgets und den Bauausgaben im Hochschulsektcr insbesondere 

auch die Ansätze für Forschungen in höheren technischen 

Mittelschulen sowie die Förderungsansätze für hochschulnahe 

Forschungseinrichtungen wie den Fonds zur Förderung der 

wissenschaftlichen Forschung F die Öst.erreichische Akademie 

der Wissenschaften und die Ludwig Boltzmann Gesellschaft etc. 

Innerhalb der Hochschulforschung besteht die Schwierigkeit, 

daß jene Ausgaben p die für Lehre und Forschung wie:rum 

Beispiel die Genaltskosten für Hochschullehrer oder Raum­

ausgaben entsprechend aufgeteilt werden müssen. Dem 

internationalen Standard (IIFrascati-Manual" der OECD) 

folgend, werden dabei Schätzwerte auf Grund der umfassenden 

Durchführungserhebungen der Statistischen Ämter eet. 

angewandt 0 Für Österreich wird für die laufenden und die 

maschinellen Investitionskosten im Hochschulbereich ein 

Schätzwert von 40% und für die Bauausgaben von 30% angewendet. 

Der Wert für die laufenden und Investitionsausgaben von 40% 

entspricht dem gemittelten Erhebungswert des Statistischen 

Zentralamtes in seiner letzten umfassenden Hochschulerhebung r 

wonach die Arbeitszeit der im Hochschulbereich Tätigen auf 

Lehre und Fo:::,schung (unter anteiliger Zuordnung der Verwaltung) 

aufgeteil t vlUrde. Der vler·t von 30% für die Bauausgaben , der 

geringer angesetzt wurde, ist ein Schätzvlerto 
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Zu 2 und 3: 

Im Hinblick -auf die Ausführungen zu Punkt 1 und 4 sind 

Tiefengliederungen nach Hochschulen, Universitäten, 

Fakultäten und Instituten sm",ie nacr.. "Bösisforschung" 

und sonstiger Forschung im Hochschulbereich nicht möglich, 

sieht man davon ab, daß die in den jährlichen Berichten 

detailliert nach Hochschulen ausgewiesenen Projekt­

förderungen des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 

Forschung in gesonderten vIerten vorliegt. 

Zu 5: 

Hier darf vor allem auf die Steigerung der Förderungsaus­

gaben des Bundes für Forschung und Entwicklung insgesamt 

$owie im Hochschulbereich insbesondere hingevliesen werden. 

Gerade das Postulat der Einheit von Lehre und Forschung 

ermöglicht auch haushaltsrechtlich keine vollständige 

Trennung zwischen den Lehr- und Forschungsausgaben; da 

sich beide Bereiche überdeck~n. 

Zu 6 und 7: 

Sowohl für Zwecke einer besseren statistischen Erfassung 

(zoB.auch für Angaben im Sinne der Punkte 2 und 3 der 

Anfrage) wie als Grundlage für entsprechende Planwerte 

wurde im Rahmen eines Projektteams des Bundesministeriums 

für Wissenschaft und Forschung das Modell einer Hochschul­

planungsrechnung erstellt und innerhalb der Veröffentlichungen 

des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 

publiziert. Mit der experimentellen Erprobung des MOdells 

wurde bereits begonnen. Ein Exemplar der Studie "Hochschul­

planungsrechnung" liegt bei. 

Zu 8: 

Für die Budgetierung im Bereich der Universitäten gelten 

so\vohl.die Bestimn:ungen des UOG als auch die allgemeinen 

haushaltsrechtlichen Vorschriften t insbesondere die 

BestimmungE~n über den Kontenplan des Bundes. Diesem 
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